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Aufbauend auf den bisherigen Erfahrun- 
gen hat mein Haus das Programm weiter-
entwickelt. Unverändert enthält es eine 
Vielzahl von Fördermöglichkeiten für 
Maßnahmen der Wirtschaft, die der Er- 
schließung und Pflege von Märkten die-
nen. Weiterhin besteht eine Kooperation 
mit Unternehmen in Fragen der Qualitäts-
sicherung und des Verbraucherschutzes.

Ergänzt wird dieser Ansatz künftig durch 
eine eigenständige, sektorspezifische 
Exportförderpolitik meines Hauses in 
enger Abstimmung mit der Wirtschaft. 
Dazu werden im Auftrag des BMELV z.B. 
weltweit Markterkundungsreisen und 
Geschäftsreisen mit Importeursvermitt-

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

die deutsche Landwirtschaft erlöst inzwi-
schen jeden vierten Euro mit dem Export 
von Gütern. In der Ernährungswirtschaft 
liegt der Exportanteil sogar noch höher. 
Angesichts stagnierender Märkte im 
Inland benötigt die deutsche Agrar- und 
Ernährungswirtschaft weiteres Wachstum 
im weltweiten Export, um ihren Beitrag 
zu Erhalt und Steigerung von Wertschöp-
fung und Wohlstand in Deutschland zu 
leisten.

Im September 2010 hat das Bundesminis-
terium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV) deshalb 
erstmals ein Exportförderprogramm 
aufgelegt und veröffentlicht. Es soll die 
Exportbemühungen der deutschen 
Unternehmen der Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft unterstützen und damit zur 
Sicherung und Schaffung von Arbeits-
plätzen vor allem im ländlichen Raum 
Deutschlands beitragen. 

lung in den Zielländern gefördert. Ebenso 
werden Multiplikatorenreisen aus den 
Zielländern in die Bundesrepublik für 
ausländische Einkäufer, Journalisten und 
ausländische Behördenvertreter angebo-
ten. Die Unterstützung imagefördernder 
Maßnahmen für deutsche Produkte wird 
ebenso fortgesetzt wie die Begleitung von 
Kongressen. 

Diese Maßnahmen vervollständigen die 
offiziellen Beteiligungen des BMELV an 
internationalen Fach- und Leitmessen, 
die für die deutsche Wirtschaft eines der 
wichtigsten und effizientesten Marketing-
instrumente darstellen. Unter dem Dach 
von „Made in Germany“ bietet mein Haus 
der deutschen Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft eine hervorragende Platt- 
form zur Anknüpfung und Pflege von  
Geschäftsbeziehungen auf der ganzen 
Welt. Teil dieses Maßnahmenpaketes  
sind weiterhin Wirtschaftsdelegations-

reisen mit Begleitung der Hausleitung ins 
Ausland. Auch werden Schulungen für 
Exporteinsteiger in Deutschland und  
für Mitarbeiter der deutschen Auslands-
handelskammern im Ausland angeboten.

Alle Unternehmen sind von mir einge-
laden, von den Maßnahmen dieses  
Programms Gebrauch zu machen. Dies 
gilt insbesondere für die kleinen und 
mittleren Unternehmen sowie für die 
Organisationen der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft. Nutzen Sie die großen 
Chancen, die der Export bietet!

Ilse Aigner
Bundesministerin für Ernährung,  

Landwirtschaft und Verbraucherschutz
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In Deutschland existieren viele kleine 
und mittelständische Unternehmen der 
Agrar- und Ernährungswirtschaft, die eine 
Vielfalt von Produkten mit hoher Qualität 
erzeugen. Diese Unternehmen haben in 
der Regel ohne fachliche, z. T. auch ohne 
finanzielle Unterstützung keinen aus-
reichenden Zugang, um sich das große, 
ungenutzte Potenzial auf den Absatz-
märkten im Ausland zu erschließen.

Bereits jetzt beruhen 20 % der Erträge  
der deutschen Landwirtschaft auf Export-
aktivitäten; bei der Ernährungsindustrie 
sogar 25 %. Angesichts stagnierender, 
traditioneller Märkte im Inland braucht 
die deutsche Agrar- und Ernährungswirt-
schaft weiteres Wachstum im weltweiten 
Export zur Steigerung von Wertschöpfung 
und Wohlstand in Deutschland. 

1.	 Einleitung

Das BMELV beabsichtigt daher, die deut-
sche Agrar- und Ernährungswirtschaft 
in ihren Außenwirtschaftsaktivitäten 
zur Sicherung bestehender und Erschlie-
ßung neuer Absatzmärkte im Ausland zu 
unterstützen, um langfristig Arbeitsplätze 
– insbesondere im ländlichen Raum – zu 
erhalten und neue zu schaffen. 

Das vorliegende Programm legt die  
wesentlichen Ziele, Zielgruppen und 
Inhalte der Förderung des Absatzes von 
Produkten der Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft durch das BMELV fest. 

Das Programm integriert die bestehenden 
Strukturen der Außenwirtschaftsförde-
rung des Bundes und der Wirtschaft. Es 
soll sicherstellen, dass grundsätzlich alle, 
insbesondere aber kleine und mittlere 
Unternehmen erreicht werden und  
Zugang zu den Maßnahmen erhalten.

Die Förderschwerpunkte werden ggf. vom 
BMELV angepasst, um den wandelnden 
Märkten und Veränderungen in der Wirt-
schaft gerecht zu werden.
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Die Ziele des Förderprogramms sind 
insbesondere:

1.	 Erschließung von kaufkräftigen Aus-
landsmärkten für deutsche Produkte,

2.	 Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen auf Auslands-
märkten,

3.	 Vergrößerung des Absatzpotenzials 
für deutsche Produkte im Ausland,

4.	 Erweiterung des Kreises exportieren-
der Unternehmen.

3.1	Maßnahmen im Inland

Wichtiges Element eines erfolgreichen 
Markteinstiegs ist die intensive Vorbe- 
reitung der Unternehmen im Inland.  
Hierzu gehören insbesondere Informa-
tionsbereitstellung und Schulung.

3.1.1	 Markt- und Produktstudien
Sektorspezifische Markt- und Produktstu-
dien für die in Frage kommenden Export-
länder dienen der deutschen Agrar- und 
Ernährungswirtschaft als erste Informa-
tion und als Entscheidungsgrundlage 
für das weitere Vorgehen. Sie beinhalten 
beispielsweise eine Übersicht über die 

2.	 Zielsetzung

3.	 Maßnahmen und Zielgruppen

Branchenführer sowie Informationen 
zur Markt- und Wettbewerbssituation, 
zu Vermarktungsstrukturen und poten-
ziellen Geschäftspartnern, zur aktuellen 
Lage und zu Entwicklungstendenzen des 
jeweiligen Sektors.

3.1.2	 Schulungen
Schulungen geeigneter Mitarbeiter inter-
essierter Unternehmen im Inland tragen 
dazu bei, ziellandspezifisches Wissen zu 
vermitteln. Gleichzeitig dienen sie der 
Vorbereitung der Unternehmen auf ihren 
Auftritt und der Präsentation ihrer Pro-
dukte im ausländischen Markt. Hierunter 
fallen Seminare zu länder-, produkt-, 

markt- und kulturspezifischen Themen, 
zu rechtlichen und wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen, zu Marktpotenzialen 
und Verbraucherverhalten.

3.1.3	 Identifizierung und Ansprache 
	 potenzieller Teilnehmer 
	 am Förderprogramm
Für bestimmte Produkte und Auslands-
zielmärkte ist es notwendig, alle Unter-
nehmen zu identifizieren, die willens  
und in der Lage sind, den Ansprüchen  
des jeweiligen Marktes gerecht zu werden 
und sie für die Teilnahme an den Maß-
nahmen zu gewinnen.

3.1.4	 Datenbanken, Internetportale
Entwicklung und Einrichtung einer 
Datenbank und eines Internetauftritts 
auf der Grundlage einer Bedarfsanalyse 
und Machbarkeitsstudie sind notwendig, 
um den beteiligten Unternehmen einen 

schnellen Zugriff auf neue und vorhan-
dene exportrelevante Daten und Infor-
mationen via Internet zu ermöglichen. 

3.2	Maßnahmen im Ausland

Hierbei ist zwischen Maßnahmen für 
Markteinsteiger und bereits im Markt  
tätigen Unternehmen zu unterscheiden. 
Weitere Maßnahmen zielen auf die Bera- 
tung und Betreuung deutscher Unter- 
nehmen im Ausland ab. 

3.2.1	 Maßnahmen für den  
	 Markteinstieg
Markterkundungs- und Geschäftsreisen 
bieten interessierten Marktbeteiligten ein 
persönliches Bild von den Verhältnissen 
vor Ort sowie gute persönliche Kontakte. 
Damit sind sie ein zentraler Schlüssel für 
einen erfolgreichen Einstieg in die Ziel-
märkte des Auslands. 
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3.2.1.1	 Markterkundungsreisen
Markterkundungsreisen beinhalten 
die Vermittlung von umfangreichem 
Spezialwissen aus erster Hand über alle für 
den Markteintritt im Zielland relevanten 
Rahmenbedingungen. Sie vermitteln  
vor Ort ein Bild über die Gegebenheiten 
und bieten die Möglichkeit, sich durch 
Besuche bei Einzelhändlern (Storechecks),  
Großverbrauchern, Verarbeitern, Impor-
teuren usw. ein persönliches Bild über  
das bestehende Angebotsspektrum, die  
Verbrauchsgewohnheiten und den 
Wettbewerb zu machen. Sie dienen als 
Entscheidungsgrundlage für die Unter-
nehmen, in den Markt einzusteigen. Diese 
Reisen tragen dazu bei, das ziellandspe-
zifische Wissen für interessierte deutsche 
Unternehmen weiter zu vertiefen.

3.2.1.2	 Geschäftsreisen
Geschäftsreisen dienen der gezielten Kon-
taktanbahnung zu Kunden, Importeuren 
und Vertriebspartnern. Sie beinhalten in 
der Regel ein Leistungspaket, bestehend 
aus zielgruppenspezifischen Marktanaly-
sen, fachlicher Begleitung, Informations- 
und Präsentationsveranstaltungen sowie 
der gezielten individuellen Kontaktan-
bahnung zu ausgewählten potentiellen 
Geschäftspartnern und Marktmittlern. 

3.2.2	 Maßnahmen zur Marktsicherung	
	 und zum Marktausbau

3.2.2.1	 Imagefördernde Maßnahmen
Um das Image deutscher Produkte und die 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unter-
nehmen in Auslandsmärkten zu sichern 

und zu verbessern, werden gezielt Sonder-
maßnahmen durchgeführt. Dazu gehören 
z. B. die Organisation von deutschen  
Wochen im Lebensmitteleinzelhandel 
und Events in Zusammenarbeit mit  
deutschen Einrichtungen im Ausland  
(z. B. Botschaften) sowie Schulungen des 
Personals zur Produktpräsentation.

3.2.2.2	 Unternehmerreisen
Unternehmerreisen können durchgeführt 
werden. Diese Reisen dienen der Markt-
pflege und der Anpassung an geänderte 
Rahmenbedingungen in den Zielländern 
für Unternehmen, die bereits im Export 
tätig sind.

3.2.2.3	 Print- und e-Medien  
	 zur Information von Kunden 	
	 und Verbrauchern
Zur Unterstützung der deutschen Agrar- 
und Ernährungswirtschaft besteht die 
Möglichkeit, mehrsprachige Marketing-  
und Ausstellungsmaterialien (wie Pros-
pekte, Broschüren, Poster, Newsletter, 
Pressemeldungen, Give aways) z.B. unter  
dem Label „Made in Germany“ zu erstel-
len. Um gezielt potenzielle Geschäftspart-
ner im Ausland anzusprechen, können 
sich die Unternehmen in einen Anbieter-
katalog aufnehmen lassen, der in Papier-
form und als CD aufgelegt und im Internet 
präsentiert wird. 

3.3	 Begleitende Maßnahmen

3.3.1	 Multiplikatorenreisen
Um die Leistungsfähigkeit der deutschen 
Unternehmen sowie die Qualität und die 
Vielfalt ihrer Produkte in den Zielländern  
zu verbreiten, können Reisen für Multi-
plikatoren (Journalisten, Politiker, Ent-
scheidungsträger der Wirtschaft) nach 
Deutschland angeboten werden.

3.3.2	 Einkäuferreisen
Damit ausländische Einkäufer Gelegen-
heit erhalten, sich in Deutschland ein Bild 
über die Produkte, das Qualitätsmanage-
ment und weitere Leistungen potenzieller 
Lieferfirmen zu machen, können Einkäu-
ferreisen angeboten werden.
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3.3.3	 Behördenreisen
Zur Vermeidung vor allem von nicht-
tarifären Exporthemmnissen werden 
Deutschlandreisen von ausländischen 
Behördenvertretern (z. B. Veterinär- oder 
Pflanzengesundheitsschutzexperten) 
durchgeführt.

3.3.4	 Schulungen im Ausland
Unternehmen und Organisationen, die für 
eine Betreuung der Exportunternehmen 
im Ausland in Betracht kommen, wird ein 
intensives Schulungsprogramm ange-
boten. Das gilt auch für Mitarbeiter der 
deutschen Botschaften. Die Schulungs-
maßnahmen werden in geeigneter Weise 
bekannt gemacht.

3.3.5	 Fachkongresse und Tagungen
Es werden Veranstaltungen durchgeführt, 
die dem Austausch und der Vernetzung 
von Fachinformationen und Fachkennt-
nissen dienen.

3.3.6	 Feldtage und Maschinen- 
	 vorführungen
Als Plattform zur Präsentation von Land-
technik sowie landwirtschaftlichen Pro-
duktionsmitteln und -strategien können 
Feldtage und Maschinenvorführungen im 
Ausland durchgeführt werden.

Mit dem vom BMELV durchgeführten Aus-
landmesseprogramm wird den Unterneh-
men ein strategisches Marketinginstru-
ment mit breitem Leistungsspektrum zur 
Verfügung gestellt. Internationale bran-
chenspezifische Fach- und Leitmessen 
dienen somit als wichtige Orientierungs- 
und Kontaktplattform für die Suche nach 
Kooperationspartnern, als Testmärkte für 
Produktneuheiten und innovative Marke-
tingkonzepte sowie als Instrument zur 
Imagepflege kleiner und mittlerer Unter-
nehmen, von deren Marken und deren 
Marketingkampagnen. Das umfangreiche 
und für die Unternehmen kostengünstige 
Leistungspaket umfasst u. a. 
ó	 das Dach eines gemeinschaftlichen 

attraktiven und schlagkräftigen  
Messeauftritts Deutschlands unter 
dem Signet der Bundesregierung 
„Made in Germany“, 

ó	 die Koordinierung und Durchfüh-
rung der gesamten Messelogistik 
aus einer Hand, einschließlich der 
technischen und organisatorischen 
Betreuung, 

ó	 eine komplett eingerichtete Messe-
koje, einschließlich der dafür erfor-
derlichen Fläche, den Katalogeintrag 
und das Ausstellerverzeichnis,

ó	 die Bereitstellung einer Lounge 
für die Gästebetreuung inklusive 
Catering, 

ó	 die Bereitstellung von Dolmetscher- 
und Hostessendiensten,

4.	 Auslandsmesseprogramm des BMELV

ó	 Teilnahme an gesellschaftlichen 
Veranstaltungen bzw. Fachveran-
staltungen,

ó	 messebegleitende Maßnahmen, 
z. B. Storechecks, Kontaktbörsen, 
Einstiegs-, Vorbereitungsseminare, 
interkulturelle Seminare, Länder- 
oder Regionentage.

Fachveranstaltungen im Rahmen dieses 
Förderprogramms auf Messen des Aus-
landsmesseprogramms des BMELV sind 
mit diesem Auslandsmesseprogramm  
abzustimmen. Eine Förderung von 
Fachveranstaltungen der Wirtschaft im 
Rahmen dieses Programms ist nur mög-
lich, wenn sie sich deutlich von denen des 
BMELV unterscheiden. 

3.3.7	 EU-Absatzförderungsmaßnahmen
Die EU fördert nach der Verordnung (EG)  
Nr. 3/2008 des Rates Branchen- und  
Dachverbände bei der Durchführung  
von Informations- und Absatzförder- 
maßnahmen zugunsten von Agrarerzeug-
nissen und ihren Produktionsmethoden 
(generische Maßnahmen). Die Maßnah- 
men der EU können, sofern sie export- 
orientiert sind, im Rahmen dieses Pro-
gramms kofinanziert werden.
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5.1	 Beteiligte Institutionen

5.1.1	 Bundesministerium für 
	 Ernährung, Landwirtschaft und 	
	 Verbraucherschutz (BMELV)
Das BMELV ist zuständig für die Konzep-
tion und Weiterentwicklung des Pro-
gramms. Es trifft die Entscheidungen über 
die Gewährung von Zuwendungen und 
der Vergabe von Aufträgen. Hochrangige  
Vertreter des BMELV fungieren als  
„Türöffner“ für deutsche Unternehmen  
im Ausland. 

Das BMELV wird durch einen Beirat bei der 
Programmdurchführung und -weiterent-
wicklung unterstützt. Dem Beirat gehören 
jeweils Vertreter der Bundesanstalt für 
Landwirtschaft und Ernährung (BLE), des 
Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertages (DIHK) und der German Export 
Association for Food and Agriproducts 
(GEFA) an.

5.	 Durchführung des Förderprogramms 5.1.3	 Deutscher Industrie- und 
	 Handelskammertag (DIHK)
Die Außenwirtschaftsförderung der  
Bundesregierung ruht auf drei Säulen.  
Die Deutschen Botschaften sind für  
Fragen der Außenwirtschaftspolitik 
zuständig. Die Germany Trade and Invest 
GmbH (GTaI) sammelt Informationen 
über Auslandsmärkte und stellt diese 
den Unternehmen in Deutschland zur 
Verfügung. Das weltweite Netzwerk der 
Deutschen Auslandshandelskammern 
(AHK) in 80 Ländern und 120 Standorten, 
berät und unterstützt die Unternehmen 
bei ihrem operativen Auslandsgeschäft. 
Der DIHK koordiniert und betreut die 
AHK. Für die Durchführung von Markt-
erkundungs- und Geschäftsreisen vor Ort 
kommen im Rahmen des Programms vor 
allem die AHK in Frage.

5.1.2	 Bundesanstalt für Landwirtschaft 	
	 und Ernährung (BLE)
Die BLE fungiert als Projektträger im Auf-
trag des BMELV. Sie ist verantwortlich für  
die Gewährung von Zuwendungen und  
die Vergabe von Aufträgen im Rahmen 
dieses Programms. 

Bei der Gewährung von Zuwendungen  
umfasst die Projektträgerschaft insbeson-
dere folgende Punkte:
ó	 Beratung von Antragstellern, Ent-

gegennahme von Anträgen und Vor-
bereitung von Förderentscheidungen 
des BMELV,

ó	 Bewilligung von Zuwendungen,
ó	 Administrative Projektbegleitung wäh-

rend der Maßnahmendurchführung,
ó	 Prüfung der Mittelverwendung und 

Erfolgsbewertung,
ó	 Dokumentation.

Für die eigenen Maßnahmen des BMELV 
nimmt die BLE in Abstimmung mit dem 
Ministerium folgende Aufgaben wahr:
ó	 Definition des Beschaffungsbedarfs 

und Erstellung der Leistungsbeschrei-
bungen,

ó	 Durchführung der Vergabeverfahren/
Erteilung des Auftrags,

ó	 Auftragsabwicklung.

5.1.4 	 German Export Association for  
	 Food and Agriproducts GEFA e.V.
Die GEFA ist die gemeinsame Dachorgani-
sation der Exportfachverbände der deut- 
schen Agrar- und Ernährungswirtschaft. 
Sie koordiniert auf der Basis ihrer Export-
strategie die Exportfördermaßnahmen 
ihrer Mitgliedsverbände. Im Rahmen des 
Programms führen die GEFA oder ihre 
Mitgliedsverbände Maßnahmen durch. 

5.1.5	 Deutsche Landwirtschafts- 
	 Gesellschaft e.V. – DLG
Die DLG ist mit über 23.000 Mitgliedern 
eine der Spitzenorganisationen der deut-
schen Agrar- und Ernährungswirtschaft. 
Sie denkt und handelt international. 



 16   17  

Die DLG ist eine der wichtigsten Organi-
sationen, wenn es um die Qualitätsbewer-
tung von Lebensmitteln und Landtechnik 
geht. Grundlage und Selbstverständnis ist 
die Förderung des wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritts und deren Um-
setzung in die Praxis. Mit ihren Projekten 
und Aktivitäten setzt die DLG Maßstäbe 
und ist Impulsgeber für den Fortschritt.

5.1.6	 Auslandsvertretungen der  
	 Bundesrepublik Deutschland
Die Auslandsvertretungen, vor allem die 
Botschaften, unterstützen vor Ort die 
deutschen Unternehmen durch image- 
und exportfördernde Veranstaltungen. 
Darüber hinaus spielen sie eine wichtige 
Rolle bei der zielgerichteten Verteilung 
von Informationsmaterialien und als 
„Türöffner“ bei offiziellen Stellen des 
Gastlandes.

5.1.7	 Sonstige
Die vorgenannte Aufzählung ist nicht 
abschließend. Das BMELV wird auch an 
andere Institutionen und Wirtschafts- 
unternehmen Zuwendungen oder –  
auf der Grundlage von Vergabeverfah-
ren – Aufträge zur Durchführung des 
Programms vergeben.

5.2	 Zuwendungen
Die BLE gewährt nach Maßgabe dieses 
Förderprogramms der allgemeinen  
Verwaltungsvorschriften (VV) zu §§ 23, 44 
Bundeshaushaltsordnung (BHO) Zuwen-
dungen für Maßnahmen nach Ziffer 3 
dieses Förderprogramms. Ein Anspruch 
auf Gewährung einer Zuwendung besteht 
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde aufgrund ihres pflicht-
gemäßen Ermessens. Die Gewährung der 
Zuwendung steht unter dem Vorbehalt 
der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln.

Die Förderung von Maßnahmen der Wirt-
schaft wird in einzelnen Bereichen durch 
eigene Maßnahmen des BMELV ergänzt.

5.2.1	 Zuwendungsarten und -intensität
Die Projektförderung kann als nicht rück- 
zahlbarer Zuschuss gewährt werden. Die 
Förderung erfolgt grundsätzlich als Teilfi-
nanzierung.
Folgende Zuwendungsarten werden 
unterschieden:
ó	 Zuwendung auf Ausgabenbasis
ó	 Zuwendungen auf Kostenbasis an 

Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft.

Die Zuwendung beträgt bis zu 50 v. H. der  
zuwendungsfähigen Gesamtausgaben/
Gesamtkosten der Maßnahmen mit  
Ausnahme der Maßnahmen unter Num-
mer 3.3.7, bei denen bis zu 30 v. H der 
Gesamtausgaben/Gesamtkosten zuwen-
dungsfähig sind. Die zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben müssen mindestens 
10.000 Euro betragen; für darunter  
liegende Gesamtausgaben wird keine 
Zuwendung gewährt.

5.2.2	 Förderfähige Ausgaben/Kosten
Förderfähige Ausgaben/Kosten sind im 
Rahmen der Förderung nur nachgewie-
sene projektspezifische Ausgaben/Kosten. 
Notwendigkeit und Angemessenheit der 
zuwendungsfähigen Ausgaben/Kosten 
prüft im Einzelnen die Bewilligungsbe-
hörde.

Ausgeschlossen sind:

ó	 Kosten für Reisen von Unternehmens-
vertretern oder Vertretern von 
Verbänden und nichtstaatlichen Ein-
richtungen in das Ausland. Bundes-
bediensteten sowie Bediensteten der 
von BMELV institutionell geförderten 
Einrichtungen werden keine Reise-
kosten gewährt. 

ó	 Ausgaben für Stammpersonal. Förder-
fähig sind jedoch Ausgaben/Kosten 
für Personal, das für die Durchfüh-
rung des Exportförderprojekts zusätz-
lich eingestellt wird.

Zuwendungen auf Kostenbasis werden 
auf unmittelbar durch das Projekt verur-
sachte, nachgewiesene und anerkannte 
Selbstkosten gewährt.

Ausgaben/Kosten, die für die Antragstel-
lung entstanden sind bzw. entstehen und 
Maßnahmen, die vor der Bewilligung 
begonnen wurden, sind nicht förderfähig. 

Die Eigenbeteiligung, bezogen auf die 
zuwendungsfähigen Ausgaben/Kosten, 
kann auch von Dritten erbracht werden 
(z.B. Teilnehmergebühren).
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1 	 Die Kurzbeschreibung für die Laufzeit JJJJ bis JJJJ  wurde 
unter der Nummer SA.XXXXX (XXXX/XX) von der Euro-
päischen Kommission registriert.

2  	 Die Kurzbeschreibung für die Laufzeit JJJJ bis JJJJ wurde 
unter der Nummer SA.XXXXX (XXXX/XX) von der Euro-
päischen Kommission registriert.

5.2.3	 Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger kann grundsätz-
lich eine überregionale nichtstaatliche 
Organisation als juristische Person sein, 
die ihren Sitz in der Bundesrepublik 
Deutschland hat, insbesondere Dach-  
und Fachverbände sowie die Exportförder-
organisation der deutschen Agrar- und  
Ernährungswirtschaft sowie deren  
vor- und nachgelagerte Bereiche. Zuwen- 
dungen können nicht an einzelne Unter-
nehmen und Zusammenschlüsse von 
weniger als 5 Unternehmen bewilligt 
werden.

5.2.4	 Fördervoraussetzungen  
	 und -kriterien
Die Voraussetzungen für eine Förderung 
sind in den Verwaltungsvorschriften zu 
§§ 23, 44 der Bundeshaushaltsordnung 
festgelegt. Insbesondere muss
ó	 das Projekt den Zielen des vorliegen-

den Förderprogramms entsprechen 
und darf nicht mit anderen öffent-
lichen Mitteln gefördert werden,  
mit Ausnahme der Maßnahmen nach 
Nummer 3.3.7,

ó	 an der Durchführung des Projektes 
ein erhebliches Bundesinteresse 
bestehen,

ó	 vom Antragsteller eine ausreichend 
genaue Beschreibung und Begrün-
dung des Projekts vorgelegt werden,

ó	 der Antragsteller über die notwen-
dige Qualifikation und eine ausrei-
chende personelle und materielle 
Kapazität zur Durchführung der 
Arbeiten verfügen,

ó	 die wirtschaftlichen Verhältnisse 
geordnet sein und die Verwendung 
der Bundesmittel ordnungsgemäß 
nachgewiesen werden können,

5.2.5	 Freistellung von der beihilfe- 
	 rechtlichen Anmeldepflicht
ó	 Die Förderung nach Nummern 3.1.1 

und 3.2.2.3 ist hinsichtlich der Erstel-
lung von Markt- und Produktstudien 
nach Artikel 26 der Verordnung (EG) 
Nr. 800/2008 der Kommission vom 
6. August 2008 zur Erklärung der 
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen 
von Beihilfen mit dem Gemeinsamen 
Markt in Anwendung der Artikel 87 
und 88 EG-Vertrag (AGFVO) (Amts-
blatt EG L 214 vom 9. August 2008, S. 3) 
mit dem Gemeinsamen Markt verein-
bar und von der Anmeldepflicht nach 
Artikel 108 Abs. 3 AEUV freigestellt.1 

ó	 Die Förderung nach Nummern 3.1.2, 
3.3.4, 3.3.5 und 3.3.6 ist nach Artikel 
39 der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 
der Kommission vom 6. August 2008 
zur Erklärung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen  
mit dem Gemeinsamen Markt in 
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-
Vertrag (Amtsblatt EG L 214 vom  
9. August 2008, S. 3) mit dem Gemein-
samen Markt vereinbar und von der 
Anmeldepflicht nach Artikel 108 Abs. 
3 AEUV freigestellt.2

ó	 eine begründete Aussicht auf Ver-
wertung, wirtschaftlichen Erfolg 
und gesamtwirtschaftlichen Nutzen 
sowie die Schaffung und Sicherung 
von Arbeitsplätzen bestehen,

ó	 die Gesamtfinanzierung der Vor-
haben gesichert sein,

ó	 mit dem Vorhaben vor Antragstel-
lung noch nicht begonnen worden 
sein,

ó	 das Projekt vom Zuwendungsemp-
fänger zentral koordiniert werden.
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Antragsteller

Projektantrag

Projektbeginn

BLE / BMELV

Bewertung des
Projektantrags
durch die BLE

Fachliche
und administrative
Prüfung

Ausarbeitung des
Antrags und Ausfüllen
der Antragsformulare

Gegebenenfalls
Kontakt mit
Antragsteller

Gegebenenfalls
Ergänzungen zum
Antrag

Förderempfehlung
an das BMELV

Genehmigung
durch das BMELV

Bewilligung durch
die BLE

5.2.6	 Antrags- und Bewilligungs- 
	 verfahren 
Die Durchführung des Förderprogramms 
von der Antragstellung bis zur Bewilli-
gung wird in nachfolgendem Schaubild 
schematisch dargestellt.

Anträge auf Zuwendung sind bei der

Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung
Referat 324
Deichmanns Aue 29
53179 Bonn
E-Mail: Exportfoerderung@ble.de

zu stellen.

Antragsformulare können über die  
Internetseite  
http://www.ble.de/exportfoerderung 
heruntergeladen werden. 

Es empfiehlt sich, vor Einreichung der 
Antragsunterlagen eine Beratung durch 
die BLE in Anspruch zu nehmen.

ó	 Die Freistellungen nach den vorste-
henden Tirets gelten nur für Zuwen-
dungsempfänger, die kleine und 
mittlere Unternehmen im Sinne des 
Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 
800/2008 sind.

ó	 Die Förderung wird auf Grund der 
Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der 
Kommission vom 15. Dezember 2006 
über die Anwendung der Artikel 87 
und 88 EG-Vertrag auf „Deminimis“-
Beihilfen (Amtsblatt EG L 379 vom  
28. Dezember 2006, S. 5) in folgenden 
Fällen abgewickelt:

	 -	 nach den Nummer 3.1.1 und 3.2.2.3 
	 hinsichtlich der Erstellung von 
	 Informationsmaterialien,

	 -	 nach den Nummern 3.1.1, 3.1.2, 
	 3.2.2.3, 3.3.4, 3.3.5 und 3.3.6 bei 
	 Zuwendungsempfängern, die  
	 keine kleinen und mittleren Unter- 
	 nehmen sind,

	 -	 bei den übrigen Maßnahmen  
	 (Ausnahme: Nummer 3.3.7) für alle  
	 Zuwendungsempfänger;

	 -	 soweit Zuwendungsempfänger, die 
	 kleine und mittlere Unternehmen 
	 sind, dies im Rahmen der Förderung 
	 nach den Nummern 3.1.1, 3.1.2, 
	 3.2.2.3, 3.3.4, 3.3.5 und 3.3.6 bean- 
	 tragen.

ó	 Gemäß Art. 1 Abs. 6 Buchstabe a) 
AGFVO darf einem Unternehmen, das 
einer Rückforderungsanordnung auf-
grund einer früheren Kommissions-
entscheidung zur Feststellung der 
Rechtswidrigkeit und Unvereinbar-
keit einer Beihilfe mit dem Gemein-
samen Markt nicht Folge geleistet  
hat, eine Beihilfe nach diesen Grund-
sätzen nicht gewährt werden.



 22  

5.2.7	 Sonstige Bestimmungen
Bestandteil eines Zuwendungsbescheides 
auf Ausgabenbasis werden die Allge- 
meinen Nebenbestimmungen für Zuwen-
dungen zur Projektförderung (ANBest-P). 
Bestandteil eines Zuwendungsbescheides 
auf Kostenbasis werden die Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung auf Kostenbasis 
(ANBest-P-Kosten) an Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft .

Für die Bewilligung, Auszahlung und Ab-
rechnung der Zuwendung sowie für den 
Nachweis und die Prüfung der Verwen-
dung und die ggf. erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und  

die Rückforderung der gewährten Zuwen-
dung gelten die VV zu § 44 BHO sowie §§ 
48 bis 49a Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG), soweit nicht in diesem Förder-
programm Abweichungen zugelassen 
worden sind.

Der Bundesrechnungshof ist gemäß §§ 91 
und 100 BHO zur Prüfung berechtigt.

5.3	 Aufträge und Zuweisungen 	
	 des BMELV

Um die Ziele des Programms im Hinblick 
auf eine Stärkung der Exportfähigkeit 
vor allem der kleinen und mittleren 
Unternehmen besser zu erreichen, wird 
BMELV flankierend zu den Zuwendungen 
Aufträge vergeben. Die Aufträge müssen 
im Exportförderinteresse des Bundes 
liegen. Sie werden unter Beachtung der 
vergaberechtlichen Vorschriften verge-
ben. Die Ausschlüsse gemäß Ziffer 5.2.2 
gelten entsprechend. Grundsätzlich 
können Reise- und Aufenthaltskosten für 
Maßnahmen nach Ziffer 3.3 nur bis zu 50 
v. H. übernommen werden. In besonders 
begründeten Ausnahmefällen, können – 
außer in Fällen der Ziffer 3.3.2 – in Abstim-
mung mit BMELV auch höhere Anteile der 
Aufenthaltskosten übernommen werden.

Bundeseinrichtungen (z. B. Auslands-
vertretungen) können Zuweisungen 
erhalten.
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